
4.) PREISE 

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders ver-
merkt, verstehen sich die Preise netto, exkl. MWSt. , 
verzollt, ab Schweizer Lager des Lieferanten. 
Der Lieferant behält sich Preisänderungen vor, fall s 
zwischen dem Datum der Bestellung und dem Zeitpunkt  
der Lieferung Zolltarife, Wechselkurse, Einfuhr- un d 
Umsatzsteuern erhöht oder neue, vom Lieferanten nic ht 
zu verantwortende Steuern und Gebühren eingeführt 
werden. 

S.) MAENGELRUEGE 

Der Empfänger einer Lieferung hat diese sofort nach  
Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel dem Lieferan ten 
innert 8 Tagen schriftlich anzuzeigen. 

 

9.) GARANTIELEISTUNG 

Die gemäss Ziffer 8 nachweisbar zulasten des 
Lieferanten gehenden Mängel werden, je nach Wahl de s 
Lieferanten, durch Reparatur oder Ersatz der 
entsprechenden Teile kostenlos behoben. Der Käufer hat 
das erforderlicheHilfspersonal und die 
Hilfseinrichtungen ohne Entschädigung zur Verfügung  zu 
stellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Liefera nten 
und sind diesem zurückzuschicken. 

Vom Käufer besonders verlangte Betriebskontrollen u nd 
weitere Dienstleistungen, die nicht auf Gewährleist ung 
beruhen oder über die Garantieleistungen hinausgehe n, 
fallen nicht unter die Garantieleistungen und werde n in 
Rechnung gestellt. 
Der Lieferant ist berechtigt, die Beseitigung von M ängeln 
zu verweigern, solange der Käufer seinen Verpflicht ungen 
ihm gegenüber nicht oder nicht in vollem Umfange 
nachgekommen ist. 

A L L G E M E I N E  V E R K A U F S B E D I N G U N G E N  

der Interessengemeinschaft Fördertechnik (IGFT)  

1.) SPEZIFIKATIONEN  

Die Angaben in den Offerte, Prospekten, Katalogen, 
Zeichnungen, Fotos, usw. basieren auf den im Zeit-
punkt der Offerte gültigen Spezifikationen. Aende-
rungen bis zum Zeitpunkt der Lieferung, sofern sie 
den vom Käufer bei Vertragsabschluss vorgesehenen 
Einsatz nicht beeinträchtigen, bleiben vorbehalten.  

8.) GARANTIE -  UND HAFTUNGSUMFANG 

Der Lieferant leistet dem Käufer Garantie für richt ige 
Konstruktion, zweckentsprechende Qualität des verwe ndeten 
Materials und gute Ausführung, und zwar für 6 Monat e, 
gerechnet vom Tag des Versandes. 

Durch einzelne Garantie-Arbeiten oder -Lieferungen erfährt 
die Garantiezeit für die Hauptlieferung keine Verlä ngerung. 

Der Lieferant lehnt jede Garantie ab  

2.) ZEICHNUNGEN  

Zeichnungen, Abbildungen, Beschreibungen und Offer-
ten für Anlagen, Geräte, Maschinen und Zubehör 
(nachstehend Objekte genannt) bleiben Eigentum des 
Lieferanten. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht und weder kopiert noch zur Selbstherstel-
lung der Objekte benützt werden. Die gelieferten 
Objekte selbst dürfen ebenfalls nicht zur Herstel-
lung von Werkstattzeichnungen bzw. zur Selbsther-
stellung benützt werden. 

-für gebrauchte Objekte und Teile, nicht von ihm ge -
liefertes Material, nicht von ihm besorgte Montage-
arbeiten sowie für Objekte, an denen ohne seine 
schriftliche Zustimmung Aenderungen durch den Käufe r 
oder Dritte vorgenommen wurden. 

-für Schäden jeder Art, die auf normalen Verschleis s, 
falsche oder gewaltsame Behandlung, übermässige Bea n-
spruchung, ungeeignete Bedienung und Wartung der Ob -
jekte, Einfrieren, Verwendung ungeeigneter Material ien 
und Schmiermittel, Unfälle oder höhere Gewalt 
zurückzuführen sind. 

3.) LIEFERFRIST  

Die Liefertermine werden nach bestem Vermögen ein-
gehalten. Verspätet sich die Lieferung aus Gründen 
welche der Lieferant nicht zu vertreten hat (höhere  
Gewalt, Einfuhr- oder Transportschwierigkeiten, 
Verzug von Drittlieferanten, nachträglich vom Käu-
fer verlangte Aenderungen, etc.), so verschiebt 
sich der Liefertermin entsprechend. 

Die Ueberschreitung der Lieferfrist berechtigt den 
Käufer nicht zum Rücktritt des Vertrages, zur Ver-
weigerung der Annahme und/oder zu Schadenersatz. 

-für jegliche anderen über die oben umschriebene Ga -
rantiepflicht hinausgehende Ansprüche. Insbesondere  
sind alle weitergehenden Garantieleistungsansprüche  
(wie z.B. Minderung oder Wandelung) und jede weiter e 
Haftung des Lieferanten für direkte oder indirekte,  
mit der Lieferung oder dem Betrieb zusammenhängende  
Schäden (wie zum Beispiel infolge der Aus-
serbetriebsetzung oder an Dritteigentum) ausdrückli ch 
ausgeschlossen. 

Für Batterien, Ladegeräte, Bereifung, Benzin-, Dies el-
motoren und Pneumatic-Antriebe, sowie für besondere  
Zusatzgeräte, gelten die Garantiebedingungen der en t-
sprechenden Unterlieferanten. 

Die gelieferten Objekte bleiben bis zum Eingang der  
letzten geschuldeten Bezahlung im Eigentum des Lief e-
ranten. Der Käufer ermächtigt den Lieferanten, den Ei-
gentumsvorbehalt beim zuständigen Registeramt eintr agen 
zu lassen und während dieser Zeit, zu Lasten des 
Käufers, eine Versicherung gegen alle in Betracht k om-
menden Risiken abzuschliessen. 

11. ) GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für den Käufer und den 
Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten. Das Recht s-
verhältnis untersteht schweizerischem Recht. 

10.) EIGENTUMSVORBEHALT 

6.) INSTRUKTION  

Eine angemessene Instruktion von max. 1/2 Tag wird kosten-
frei gewährt. Schulungskurse werden separat in Rech nung ge-
stellt. 

7.) ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Die vereinbarten Zahlungen sind netto, ohne Skonto,  direkt 
an den Lieferanten zu leisten. 

Werden die vereinbarten Zahlungstermine nicht einge halten, 
schuldet der Käufer, ohne besondere Mahnung durch d en Lie-
feranten, vom Zeitpunkt der Fälligkeit an, Verzugsz ins in 
Höhe von 7 %. 

Das Fehlen unwesentlicher Teile aus der Bestellung oder 
Garantieansprüche gegenüber dem Lieferanten berecht igen 
nicht zum Aufschub fälliger Zahlungen. 

Bei Annahmeverzug wird der Gesamt- bzw. Restkaufpre is 
sofort fällig. 

 


